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Verfahrensvermerke 
 
1. Der Beschluss zur Aufstellung der 49. Flächennutzungsplan-Änderung wurde vom 

Gemeinderat Gauting am ………………..……. gefasst und am …………………. orts-
üblich bekanntgemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).  

 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf der 49. Flächennutzungs-
plan-Änderung in der Fassung vom ………………… hat in der Zeit vom 
…………………….. bis …………………….. stattgefunden (§ 3 Abs. 1 BauGB). 

 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange zum Entwurf 
der 49. Flächennutzungsplan-Änderung in der Fassung vom ………………………. hat 
in der Zeit vom ……………………… bis. …………………….. stattgefunden (§ 4 Abs. 1 
BauGB).  

 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf der 49. Flächennutzungsplan-Änderung 
in der Fassung vom ……………….. hat in der Zeit vom ………………………. bis 
…………………………………. stattgefunden (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

 

 Die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange zum Entwurf der 49. 
Flächennutzungsplan-Änderung in der Fassung vom …………………………… hat in 
der Zeit vom …………………. bis. ……………………... stattgefunden (§ 4 Abs. 2 
BauGB).  

 
  Der Feststellungsbeschluss zur 49. Flächennutzungsplan-Änderung in der Fassung 

vom ………………………… wurde vom Gemeinderat Gauting am ……………………… 
gefasst (§ 10 Abs. 1 BauGB). 

 
 Gauting, den ................................................. 

 
............................................................................. 

(Siegel) (Dr. Brigitte Kössinger, Erste Bürgermeisterin) 
 
 
2. Die Genehmigung der 49. Flächennutzungsplan-Änderung in der Fassung vom 

……………………………….. wurde mit Bescheid des Landratsamtes Starnberg vom 
………………………., Az.: …………………… erteilt (§ 6 Abs. 1 bis 4 BauGB). 

 
 

 Gauting, den ................................................. 
 

 ............................................................................. 
(Siegel) Dr. Brigitte Kössinger, Erste Bürgermeisterin 

 
 
3. Die ortsübliche Bekanntmachung der Genehmigung der 49. Flächennutzungsplan-

Änderung erfolgte am …………….. dabei wurde auf die Rechtsfolgen des § 215 
BauGB sowie auf die Einsehbarkeit der Flächennutzungsplan-Änderung 
hingewiesen. Mit der Bekanntmachung wurde der Flächennutzungsplan in der 
Fassung vom ………………………………. wirksam (§ 6 Abs. 5 BauGB). 

 
  
 Gauting, den ................................................. 

 
............................................................................. 

(Siegel) Dr. Brigitte Kössinger, Erste Bürgermeisterin 
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